
Bürgermeisteramt Hügelsheim      76549 Hügelsheim 

Landkreis Rastatt        Hauptstraße 34 

Sitzungsnummer: GR/006/2020      

 

Niederschrift 

 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Hügelsheim am Montag, den 20.04.2020, im 

Aula der Nikolaus-Kopernikus Grundschule, Schwarzwaldstraße 4. 

 

 

Vorsitzende/r: 

Bürgermeister Reiner Dehmelt   

 

Mitglieder: 

Gemeinderat Yves Benz   

Gemeinderat Andreas Breuer   

Gemeinderätin Andrea Ciullo   

Gemeinderat Torsten Fittkau   

Gemeinderat Uwe Holzer   

Gemeinderat Hans Kiefer   

Gemeinderat Heinz-Uwe Korell   

Gemeinderat Dimitri Ridenger   

Gemeinderat Christoph Rösinger   

Gemeinderat Waldemar Ullmann   

Gemeinderat Thomas Wiersbitzki   

Gemeinderat Andreas Wurz   

 

Verwaltung: 

Ortsbaumeister Elmar Sauter   

Hauptamtsleiterin Nicole Walter   

 

 

Gäste: --- 

 

 

Urkundspersonen: 

Gemeinderat Dimitri Ridenger 

Gemeinderat Andreas Wurz 

 

 

 

Entschuldigt: 

  

Mitglieder: 

Gemeinderätin Ameli Frank   

Gemeinderätin Miriam Wassermann   

 

 

Beginn der Sitzung:   19:00 Uhr 

 

Ende der Sitzung:   19:20 Uhr 
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Nach Eröffnung der Verhandlung stellte der Vorsitzende fest, dass  

 

1.  zu der Verhandlung durch Ladung vom 9.4.2020 ordnungsgemäß eingeladen worden ist, 

2.  die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 17.4.2020 ortsüblich 

bekannt gegeben wurde, 

3.  das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 8 Mitglieder anwesend sind. 
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TOP 1 

Haushalt 2020 

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Hügelsheim 

für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage:  RA/003/2020 

 

Aussprache: 

Bürgermeister Dehmelt trägt den Sachstand entsprechend der Sitzungsvorlage vor. Aufgrund 

der Corona-Krise bleibt abzuwarten, wie sich der Haushalt im Jahr 2020 entwickelt. 

Bürgermeister Dehmelt äußert die Befürchtung, dass die Einnahmen teilweise massiv 

wegbrechen und im Gegensatz dazu, die Ausgaben in vielen Bereichen ansteigen werden.  

 

Gemeinderat Holzer und Kiefer bedanken sich bei der Verwaltung, speziell bei den 

Mitarbeitern des Rechnungsamts, für die Aufstellung des Haushaltsplans. 

 

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.   

 

Beschluss: 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen 

Fassung beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020: 

 

§ 1 

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen     EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 11.544.903 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 12.791.911 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -  1.247.008 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -  1.247.008 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.314.500 
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2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 
 - 12.067.511 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 

     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 
- 753.011 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.634.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 3.653.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 
- 2.019.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

- 2.772.011 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 500.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 139.000 

 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 
 361.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 

        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 
- 2.411.011 

 

§ 2 

Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf      

500.000 EUR  

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 

auf 1.776.000 EUR 
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§ 4 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR 

 

§ 5 

Steuersätze 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf     300 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     310 v. H. 

 der Steuermessbeträge;  

2. für die Gewerbesteuer auf     330 v. H. 

 der Steuermessbeträge.  

 

§ 6 

Stellenplan 

 

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 

 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 2 

Haushalt 2020 

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der 

Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim für das Wirtschaftsjahr 2020 

Vorlage:  RA/004/2020 

 

Aussprache:  

Bürgermeister Dehmelt trägt den Sachstand entsprechend der Sitzungsvorlage vor.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen.  

 

Beschluss: 

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08. Januar 1992 i.V.m. § 96 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beschließt der Gemeinderat den Wirtschaftsplan 

für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt: 

 

§ 1 

Wirtschaftsplan 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird 

 

im Erfolgsplan mit 

Erträgen von 319.925 EUR 

Aufwendungen von - 325.741 EUR 

bei einem Jahresverlust von - 5.816 EUR

  

im Vermögensplan mit 

Einnahmen und Ausgaben von je 443.229 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kredite 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 

2020 auf 200.000 EUR festgesetzt. 

 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird 

für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 1.417.000 EUR festgesetzt. 

 

§ 4 

Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.  

 

 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Vorsitzender:   _______________________ 

 

 

Schriftführer:   _______________________ 

 

 

Urkundspersonen:  _______________________ 

 

 

    _______________________ 
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